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Erinnerungslauf zur Abgabe einer Steuererklärung

Aufforderung zur Abgabe einer Steuererklärung

Basisinformationen

Anlass des Erinnerungsschreibens:

Die Steuererklärung wurde bisher - trotz Pflicht zur Abgabe einer Erklärung bis zum 
31.07.2020 - nicht abgegeben. Die Steuerpflichtigen wurden deshalb nach automatisierten 
Rechenzentrumsläufen per Brief an noch abzugebende Steuererklärungen erinnert. 

In Einzelfällen kann der Zeitversatz zwischen Ermittlung der zu erinnernden Personen und 
der Versendung der Schreiben dazu führen, dass eine Erinnerung erfolgt  obwohl die 
Erklärung schon abgegeben wurde. In diesem Fall ist keine Antwort auf das 
Erinnerungsschreiben nötig. In allen anderen Fällen wird um Einsendung des vollständig 
ausgefüllten Formulars per Post oder Fax gebeten.

Ablauf

Die Steuererklärung ist innerhalb der genannten Frist elektronisch oder - soweit 
zugelassen (nur in sogenannten Härtefällen) - in Papierform abzugeben. Ein Antrag auf 
die sogennanten Härtefallregelung ist schriftlich an das Finanzamt zu senden.

Weitere Hinweise

Telefonische Rückfragen in der für die Bearbeitung zuständigen Stelle zum 
Erinnerungslauf führen zu einer verlängerten Bearbeitungsdauer. Es wird daher darum 
gebeten, von Rückfragen abzusehen.

Zuständige Stellen

Finanzamt Bremerhaven

+49 471 596 99000

https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/der-senator-fuer-finanzen/finanzamt-bremerhaven-9060
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Rickmersstraße 90, 27568 Bremerhaven
Website
office@fa-bhv.bremen.de

Finanzamt Bremen

+49 421 361 90909
Rudolf-Hilferding-Platz 1, 28195 Bremen
Website
office@fa-hb.bremen.de

Finanzamt Bremerhaven 
- Grunderwerbsteuer -

0471 / 596 - 99000
Rickmersstraße 90, 27568 Bremerhaven
Website
Grunderwerbsteuer@FinanzamtBremerhaven.bremen.de

Online Services

Vereinfachtes Onlineformular 
Mit diesem Formular können Sie Anträge und Nachweise zu einem bestehenden Antrag 
hochladen. Außerdem können Sie Rückfragen zu Ihrem Antrag stellen.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

4 Wochen Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung ist dem Erinnerungsschreiben zu 
entnehmen.

Rechtsgrundlagen
§ 149 Absatz 2 Abgabenordnung (AO)

Häufige Fragen

Warum habe ich das Schreiben erhalten?

Die im Schreiben genannte(n) Steuererklärung(en) haben Sie bisher nicht abgegeben, 
obwohl Sie hierzu verpflichtet sind.

http://www.finanzen.bremen.de/steuern-734
mailto:office@fa-bhv.bremen.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/der-senator-fuer-finanzen/finanzamt-bremen-9062
http://www.finanzen.bremen.de/steuern-734
mailto:office@fa-hb.bremen.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/der-senator-fuer-finanzen/finanzamt-bremerhaven-grunderwerbsteuer-125534
http://www.finanzen.bremen.de/steuern-734
mailto:Grunderwerbsteuer@FinanzamtBremerhaven.bremen.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/dienstleistungen/erinnerungslauf-zur-abgabe-einer-steuererklaerung-10949?template=00_html_to_pdf_d&formpage=1
https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__149.html
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Bis wann muss ich die geforderte(n) Steuererklärung(en) abgeben?

Dies ist dem Erinnerungsschreiben zu entnehmen.

Kann ich eine längere Frist als die in dem Schreiben genannte 
bekommen?

Grundsätzlich nicht. Sollten Sie dies dennoch beantragen wollen, so muss dies zwingend 
schriftlich beim Finanzamt erfolgen.

Kann ich die Steuererklärung(en) auch elektronisch abgeben?

Ja, zum Beispiel über Elster (www.elster.de)

Wo bekomme ich Erklärungsvordrucke?

Die Vordrucke können beim Finanzamt abgeholt werden. Ein Versand der Vordrucke ist 
nicht möglich.

Aktualisiert am 23.07.2025
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